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Gemeinde Schmedeswurth 
 

 
4. Änderung des Flächennutzungsplans 
 
für das Gebiet 
 

„nördlich der Gemeindegrenze zu Neufeld, ca. 400 m östlich der 
Straße Schmedeswurtherwesterdeich (K 8), südlich des 
Menghusener Fleets und ca. 350 m westlich der Straßen Schme-
deswurth und Westermenghusen (B 5)“ 
 
 
 

Vorentwurf der Begründung 
 
 

1. Planungsanlass, Planungsziele, Lage 

1.1 Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt im Westen der Gemeinde Schmedeswurth, westlich der zentral 
gelegenen Streubebauung entlang der Bundesstraße 5 sowie nördlich der Ortslage der 
Gemeinde Neufeld.  
 
Die Gemeinde befindet sich überwiegend in einer offenen, landwirtschaftlich geprägten 
Marschlandschaft und weist eine geringe Siedlungsdichte auf. Die nächstgelegenen 
zentralen Orte sind Marne und Brunsbüttel. Sie ist dem Amt Marne-Nordsee zugeord-
net. Die überregionale verkehrliche Anbindung erfolgt insbesondere über die Bundes-
straße 5 (B 5), die in geringer Entfernung östlich des Plangebiets verläuft. 
 
Der etwa 41 ha große Geltungsbereich der 4. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Schmedeswurth befindet sich nördlich der Gemeindegrenze zur Gemeinde 
Neufeld, westlich der Bundesstraße 5 (B 5) und nördlich bzw. östlich der Kreisstraße 8 
(K 8). 
 
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 9/3, 9/4, 9/5, 239 und 240, jeweils teilweise, 
in der Flur 3 sowie die Flurstücke 18/5, 19, 23/8, 23/9, 23/15, 31/2, 32, 33 und 34, 
jeweils teilweise, in der Flur 2, alle in der Gemarkung Westerdeich der Gemeinde 
Schmedeswurth. 
 
 

1.2 Planungsanlass und -ziele 

Im Rahmen der eingeleiteten Beschleunigung der Energiewende ist mit der Einführung 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) und der letzten ROG- und BauGB-
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Novellen eine Abkehr von der Ausweisung von Vorranggebieten bei gleichzeitigem Aus-
schluss der Windenergie im verbleibenden Außenbereich hin zu einer Positivplanung 
von Windenergieplanung vollzogen worden, die grundsätzlich auch einer kommunalen 
Planung zugänglich ist.  
 
Die Landesplanung hat daraufhin ein Änderungsverfahren des Landesentwicklungs-
plans (Teilfortschreibung zum Thema „Windenergie an Land“ des Landesentwicklungs-
plans Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 – Änderung Kapitel 4.5.1 (Zweiter Ent-
wurf April 2025)) (im Folgenden kurz LEP Wind Entwurf#2 genannt) eingeleitet und 
dort Potenzialflächen definiert.  
 
Potenzialflächen für die Windenergie an Land sind solche Flächen, bei denen Ziele der 
Raumordnung und sonstige rechtliche Ausschlussgründe (z. B. Waldabstand oder Ufer-
schutzstreifen) nicht entgegenstehen. Die Potenzialflächen machen 7,6 % (brutto) 
bzw. nach Schätzungen der Landesplanung 7,2 % der Landesfläche netto aus (vgl. 
LEP Wind Entwurf#2).  
 
Die Potenzialflächenangaben sind den Hintergrundinformationen des LEP Windenergie 
(Juli 2025) im Abschnitt Potenzialflächenanalyse zu entnehmen. 
 
Vor diesem Hintergrund weist die Gemeinde Schmedeswurth Flächen für Anlagen, Ein-
richtungen und sonstige Maßnahmen zur Erzeugung von Strom aus Windenergieanla-
gen als -Windenergiegebiete- aus. Die vorgesehene Fläche liegt vollständig innerhalb 
der Potenzialflächen des aktuellen Entwurfs des Landesentwicklungsplans (vgl. Abbil-
dung 2) bzw. innerhalb der Potenzialfläche PR3_DIT_004 des aktuellen Regionalplans 
Wind. Das Land selbst weist das Plangebiet nicht als Vorranggebiet im zukünftigen 
Regionalplan aus. 
 
Da innerhalb der Potenzialflächen per Definitionem zukünftig die Ziele der Raumord-
nung nicht entgegenstehen, sind sie grundsätzlich einer kommunalen Planung zugäng-
lich, auch soweit ggf. die Flächenbeitragswerte des Landes zwischenzeitlich erreicht 
werden (vgl. § 249 (4) BauGB). Innerhalb ausgewiesener Windenergiegebiete sind 
zukünftig Windenergieanlagen privilegiert zulässig.  
 
Nach der noch geltenden Fortschreibung des Landesentwicklungsplans sind Windener-
gieanlagen nur innerhalb von Vorranggebieten für die Windenergienutzung zulässig. 
Vorliegend steht der Planung zunächst dieses Ziel der Raumordnung entgegen. Aller-
dings ermöglicht es § 245 e (5) BauGB einer Gemeinde auch dann ein Windenergie-
gebiet gemäß § 2 Nr. 1 WindBG auszuweisen, „wenn die Ausweisung mit einem Ziel 
der Raumordnung nicht vereinbar ist, es sei denn, bei diesem Ziel handelt es sich um 
ein Vorranggebiet für mit der Windenergie unvereinbaren Nutzungen oder Funktio-
nen“.  
 
Ein in den Raumordnungsplänen ausgewiesenes Vorranggebiet für mit der Windener-
gie unvereinbaren Nutzungen oder Funktionen liegt im Bereich der 4. Änderung des 
gemeinsamen Flächennutzungsplanes nicht vor. Wie dargelegt handelt es sich um eine 
Potenzialfläche. 
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Die Gemeinde verfolgt das Ziel, die Energiewende vor Ort weiter zu fördern, zur Kli-
maneutralität beizutragen und von den Vorteilen einer alternativen Energieinfrastruk-
tur örtlich und regional zu partizipieren. Die Umstellung auf erneuerbare Energien steht 
auch bundesweit im überragenden öffentlichen Interesse.  
 
Alle in Aufstellung befindlichen Verfahren sind mit der BauGB-Novelle vom 15.08.2025 
automatisch auch ‚Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land‘, soweit die 
Anwendungsvoraussetzungen gegeben sind. Ausschlussgründe liegen für die hier ge-
genständliche Planung nicht vor (siehe Ziffer 3 der Begründung). Das Plangebiet wird 
insoweit weitergehend als ‚Beschleunigungsgebiet‘ als spezielle Form des Windener-
giegebietes ausgewiesen.  
 
Innerhalb von Beschleunigungsgebieten sind im Flächennutzungsplanverfahren er-
höhte Prüfaufwendungen, insbesondere zum Artenschutz, erforderlich und es sind be-
reits auf Flächennutzungsplanebene entsprechende Vermeidungsmaßnahmen zu defi-
nieren (entsprechend oder analog zu Anlage 3 BauGB). Im Gegenzug ergeben sich 
Erleichterungen bei den Genehmigungsverfahren. 
 
Der Plangeltungsbereich geht über die unmittelbaren Beschleunigungsgebiete hinaus, 
um einen aktuellen Umgebungsbereich abzubilden und kleinräumige Wirkbeziehungen 
(Denkmale, Biotope, Wald etc.) entsprechend erfassen und darstellen zu können.  
 
 

2. Planerische Vorgaben 

2.1 Landesplanung 

Die Gemeinde Schmedeswurth (Kreis Dith-
marschen, Amt Marne-Nordsee) liegt gemäß 
Fortschreibung des Landesentwicklungsplans 
des Landes Schleswig-Holstein (LEP 2021) im 
ländlichen Raum.  
 
Die nächsten zentralen Orte sind Marne (Un-
terzentrum, ca. 1,6 km vom Vorhabengebiet 
entfernt) und Brunsbüttel (Mittelzentrum, ca. 
4,6 km vom Vorhabengebiet entfernt). 
 
Südöstlich in etwa 2,7 km Entfernung vom 
Vorhabengebiet beginnt der Stadt- und Um-
landbereich im ländlichen Raum von Bruns-
büttel. Die Gemeinde liegt im 10-km-Umkreis 
um das Mittelzentrum Brunsbüttel. 
 

 
Die Gemeinde Schmedeswurth hat mit Stand vom 30.09.2024 183 Einwohner*innen 
und weist keine zentralörtliche Funktion auf. 
 

Abbildung 1: Ausschnitt aus der Fortschrei-
bung des Landesentwicklungsplans (2021) mit 
Markierung des Plangebiets
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Der Windenergie kommt sowohl unter energie- und klimapolitischen als auch unter 
wirtschaftlichen und räumlichen Gesichtspunkten eine erhebliche landesplanerische 
Bedeutung zu. In Ziffer 4.5.1 des LEP Wind Entwurf#2 wird unter anderem ausgeführt: 
 

„[…]. Dabei soll der Ausbau der Windenergienutzung unter Berücksichtigung aller 
relevanten Belange des Kapitels 4.5.1 inklusive seiner Unterkapitel fortgesetzt wer-
den.“ 

 
„In den Vorranggebieten Windenergie hat die Windenergienutzung Vorrang vor 
anderen raumbedeutsamen Nutzungen […].“ 
 
„[…] Windenergie, die auf der Potenzialfläche aufbauen, sollen daraus Vorrangge-
biete im Umfang von rund 3 Prozent der Landesfläche ausgewiesen werden.“ 

 
„In den Regionalplänen sollen bis zum 31.12.2027 mindestens drei Prozent der 
schleswig-holsteinischen Landesfläche als Vorranggebiete Windenergie als Rotor-
innerhalb-Planung ausgewiesen werden. […]“ 

 
„Mit der Festlegung der geänderten Ziele der Raumordnung ergibt sich eine neue 
Potenzialfläche für Windenergiegebiete. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl 
und Festlegung von Vorranggebieten beziehungsweise Windenergiegebieten [...]“ 

 
Die Flächen, die nach Anwendung der Aus-
schlusskriterien zur Auswahl und Festlegung 
von Windenergiegebieten gemäß LEP Wind 
Entwurf#2 zur Verfügung stehen, werden in 
einer Potenzialflächenkarte dargestellt (vgl. 
Abbildung 2). Die Potenzialflächen stehen 
der Regionalplanung und der gemeindlichen 
Bauleitplanung zur Festlegung von Windener-
giegebieten zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abbildung 2: Potenzialflächen nach Entwurf 
Teilfortschreibung LEP „Windenergie an Land“ 
(2025) mit Markierung des Plangebiets 
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2.2 Regionalplanung 

Der Regionalplan für den Planungsraum IV 
(2005) zeigt ähnliche Darstellungen wie der 
Landesentwicklungsplan. Demnach befindet 
sich der Geltungsbereich im ländlichen Raum. 
Gebiete mit besonderer Bedeutung für Touris-
mus und Erholung befinden sich westlich so-
wie südlich des Plangebiets in geringer Entfer-
nung, jedoch nicht angrenzend. Das Gemein-
degebiet von Schmedeswurth grenzt im Wes-
ten an diesen Raum. Südlich hiervon erstreckt 
sich ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für 
Natur und Landschaft.  
 
Südöstlich des Plangebiets schließt der Stadt- 
und Umlandbereich von Brunsbüttel an. 
 
 
 
Der zukünftige Regionalplan differenziert die 
Räume für Tourismus und Erholung deutlicher 
als der derzeit noch gültige Plan. Er weist im 
dargestellten Ausschnitt des Planungsraums 
III lediglich Flächen für die Entwicklung von 
Tourismus und Erholung aus. Südlich hiervon 
erstreckt sich ein Vorranggebiet für den Na-
turschutz, welches der Darstellung des Ge-
biets mit besonderer Bedeutung für Natur und 
Landschaft aus dem derzeit gültigen Plan ent-
spricht. 
 
Neu ist die Darstellung eines Vorranggebiets 
für den Küstenschutz und die Klimafolgenan-
passung im Küstenbereich, in diesem Fall im 
Mündungsbereich der Elbe. Ebenfalls neu in 
den Plan aufgenommen wurde eine linienhafte 
Trennung des Stadt- und Umlandbereichs im 
ländlichen Raum. 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regio-
nalplan für den Planungsraum IV (Stand 
2005) mit Markierung des Plangebiets 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Entwurf 
des Regionalplans für den Planungsraum III 
(Stand 2025) mit Markierung des Plange-
biets 
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Die Teilfortschreibung des Regionalplans 
Sachthema Windenergie an Land (2020) stellt 
im äußersten Westen der Gemeinde Schme-
deswurth sowie westlich davon auf Flächen 
der Gemeinden Diekhusen-Fahrstedt und 
Neufeld ein Vorranggebiet für die Windenergie 
dar (PR3_DIT_109). Ein weiteres Vorrangge-
biet (PR3_DIT_110) befindet sich östlich des 
Plangebiets auf Flächen der Gemeinden Neu-
feld und Brunsbüttel. Östlich der Stadt Marne 
befinden sich die Vorranggebiete PR_DIT_103 
südöstlich das Vorranggebiet PR_DIT_104. 
 
 
 
 
 
 
Der Entwurf des Regionalplans Sachthema 
Windenergie an Land aus dem Jahr 2025 
weißt leichte Veränderungen im dargestellten 
Ausschnitt auf. So sind beispielsweise die 
letztgenannten Vorranggebiete zu einem ver-
schmolzen. An der räumlichen Ausdehnung 
der beiden erstgenannten Vorranggebiete hat 
sich augenscheinlich die Ausdehnung nicht 
verändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abbildung 5: Ausschnitt aus der Teilfort-
schreibung des Regionalplans -Sachthema 
Windenergie an Land- (Stand 2020) mit 
Markierung des Plangebiets 

Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Entwurf 
der Teilfortschreibung des Regionalplans -
Sachthema Windenergie an Land- (Stand 
2025) mit Markierung des Plangebiets 
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2.3 Flächennutzungsplanung 

Der bestehende Flächennutzungsplan weist 
für den Geltungsbereich Flächen für Landwirt-
schaft aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Erläuterung der Plandarstellungen 

Die 4. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Schmedeswurth soll die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung einer Fläche für Erneuerbare Energie 
(Wind) schaffen. Zu diesem Zweck wird ein Windenergiegebiet als Fläche für Anlagen, 
Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen zur Erzeugung von Strom aus Windenergie-
anlagen ausgewiesen. Diese überlagern insbesondere Flächen für die Landwirtschaft, 
die weiterhin die Grundnutzung der Fläche bilden. 
 
Aufgrund der BauGB-Novelle vom 15. August 2025 sind die Windenergiegebiete per 
Gesetz als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land festzusetzen, soweit 
die planerischen Voraussetzungen vorliegen (§ 249 c (1) BauGB).  
 
Innerhalb der -Windenergiegebiete- sind u. a. die Errichtung und der Betrieb von bau-
lichen Anlagen zur Stromerzeugung aus Windenergie zulässig. Darüber hinaus sind 
Nebenanlagen wie z. B. Trafostationen, Kabeltrassen, interne und externe Zuwegun-
gen, Kranstellflächen, Fundamentflächen, Kabelschaltkästen sowie Einrichtungen zur 
Betriebsführung und -überwachung, die mit dem Nutzungszweck und dem Anlagenbe-
trieb verbunden sind, zulässig. Hierzu zählen auch temporäre Einrichtungen für Bau, 
Wartung und Rückbau der Anlagen. 
 
Die nächstgelegenen Wohnhäuser (Splittersiedlungen) liegen in einer Entfernung von 
400 m zum Windenergiegebiet. Zum Geltungsbereich wird ein Abstand von 350 m 
eingehalten. Zu den Ortslagen von Schmedeswurth und Neufeld weist das Plangebiet 
eine Entfernung von mindestens 800 m auf. Damit wird dem Ziel der Raumordnung 
hinsichtlich der Mindestabstände zu Wohnnutzung entsprochen. 
 

Abbildung 7: Ausschnitt aus dem Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Schmedeswurth (1982) 
mit Markierung des Plangebiets 
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Die nähere Erläuterung der Planfestsetzungen erfolgt im weiteren Verfahren.  
 
 

4. Umweltbericht 

Gemäß § 2 (4) BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, für die Belange des Umwelt-
schutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in 
der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht beschrieben und bewertet werden. 
 
Betrachtet werden darin die Schutzgüter Biotope, Tiere und Pflanzen, Boden / Fläche, 
Wasser, Klima / Luft, Landschaft, Mensch, Kultur- und Sachgüter sowie deren Wech-
selwirkungen. 
 
In die Umweltprüfung sind auch die in Betracht kommenden anderweitigen Planungs-
möglichkeiten einzubeziehen (§ 2 (4) Satz 1 BauGB mit Anlage 1).  
 
Das Planungsziel ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für die Re-
alisierung von Windenergieanlagen im betroffenen Teil des Gemeindegebiets von 
Schmedeswurth. 
 

Landschaftsplanung 

Der Landschaftsrahmenplan des Planungs-
raum III (2020) stellt in Hauptkarte 1 westlich 
des Plangebiets eine in Nord-Süd-Ausrichtung 
verlaufende Verbundachse zum Aufbau eines 
Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems 
dar. Südlich hieran schließt der zugehörige 
Schwerpunktbereich an. Dieser Schwerpunkt-
bereich ist gleichzeitig ein verzeichnetes Wie-
senvogelbrutgebiet.  
 
Das zuvor beschriebene Gebiet sowie südlich 
hiervon liegende Bereiche der Elbe stellen ein 
Gebiet dar, das die Voraussetzungen für eine 
Unterschutzstellung nach § 23 (1) BNatSchG 
i. V. m. § 13 LNatSchG als Naturschutzgebiet 
erfüllt. Große Teile des Gebiets werden zudem 
im Landschaftsrahmenplan als gesetzlich ge-
schütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG 
i. V. m. § 21 LNatSchG dargestellt.  

 
Das nächstgelegene FFH-Gebiet befindet sich etwa 1,2 km südlich des Plangebiets. Es 
handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und an-
grenzende Flächen“ (DE 2323-392). Es grenzt unmittelbar an die Ortslage der Ge-
meinde Neufeld an. Das Gebiet umfasst eine Fläche von etwa 19.280 ha, die sich auf 
den Lauf der Elbe auf dem Landesgebiet von Schleswig-Holstein, also der nördlichen 

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Land-
schaftsrahmenplan für den Planungsraum 
III - Hauptkarte 1 (2020) mit Markierung 
des Plangebiets 
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Hälfte, von Wedel bis Höhe Cuxhaven verteilt. Auch große Teile der Stör sind beispiels-
weise noch Bestandteil dieses FFH-Gebiets.  
 
Auch das nächstgelegene EU-Vogelschutzgebiet befindet sich ca. 1,2 km südlich des 
Plangebiets, angrenzend an die Ortslage der Gemeinde Neufeld. Es handelt sich um 
das Gebiet „Unterelbe bis Wedel“ (DE 2323-402), welches zum Teil die gleichen Flä-
chen, wie das zuvor genannte FFH-Gebiet umfasst. Im Gegensatz zum FFH-Gebiet sind 
jedoch immer nur Teilabschnitte der Elbe und deren Uferbereiche Inhalt der Schutz-
flächen. Das Vogelschutzgebiet hat eine Größe von 7.426 ha und umfasst den schles-
wig-holsteinischen Teil der Elbmündung mit dem Neufelder Vorland sowie weite Teile 
des Elbästuars. 
 

Gemäß Hauptkarte 2 des Landschaftsrahmen-
plans für den Planungsraum III liegt südlich 
des Plangebiets ein kleinflächiges Gebiet mit 
besonderer Erholungseignung. Westlich der 
Gemeinde Schmedeswurth befindet sich ein 
großflächigeres Gebiet mit besonderer Erho-
lungseignung.  
 
Östlich der Gemeinde Schmedeswurth ist in 
der Hauptkarte 2 ein Beet- und Grüppenge-
biet verzeichnet.  
 
 
 
 
 
 
 
In der Hauptkarte 3 des Landschaftsrahmen-
plans für den Planungsraum III werden große 
Teile des Gemeindegebiets von Schmedes-
wurth (Osthälfte) als Hochwasserrisikogebiet 
dargestellt. Dieses ist Teil eines großflächigen 
Gebiets, welches auch große Teile die Nach-
bargemeinden umfasst. Das Plangebiet befin-
det sich nicht im Hochwasserrisikogebiet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 9: Ausschnitt aus dem Land-
schaftsrahmenplan für den Planungsraum 
III - Hauptkarte 2 (2020) mit Markierung 
des Plangebiets 

Abbildung 10: Ausschnitt aus dem Land-
schaftsrahmenplan für den Planungsraum 
III - Hauptkarte 3 (2020) mit Markierung 
des Plangebiets 
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Gesetzlich geschützte Biotope 
Die landesweite Biotopkartierung Schleswig-
Holstein stellt die gesetzlich geschützten Bio-
tope dar. Innerhalb des Plangebiets befinden 
sich gemäß dieser keine gesetzlich geschütz-
ten Biotope. In der näheren Umgebung fin-
den sich vereinzelt kurze Abschnitte von 
Feldhecken, meist in der direkten Umgebung 
von Wohnbebauung. Bei Feldhecken handelt 
es sich um gesetzlich geschützte Biotope ge-
mäß § 30 (2) Nr. 2 BNatSchG in Verbindung 
mit § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG. Die nächstgele-
gene Feldhecke zum Plangebiet befindet sich 
in etwa 200 m in westlicher Richtung. 
 
Südlich der in der Landesplanung dargestell-
ten Verbundachse befinden sich außerhalb 
des Plangebiets gesetzlich geschützte Biotope 
sowie weitere Biotopstrukturen und Lebens-
raumtypen (LRT). 

 

Prüfbedarf 

Im Rahmen des Umweltberichts wird insbesondere geprüft werden müssen, ob von 
dem Vorhaben Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter zu erwarten sind. 
 
Eine Bestandserfassung zum Schutzgut Biotope sowie Pflanzen und Tiere wird im wei-
teren Verfahren im Umweltbericht durchgeführt. Darauf basierend wird eine fachliche 
Bewertung erarbeitet, die Grundlage für die Planung und Eingriffsbewertung ist. 
 
Zur Berücksichtigung der Vorschriften des besonderen Artenschutzes (§ 44 Bundesna-
turschutzgesetz) wird im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplans ein ge-
sonderter Fachbeitrag erstellt. Auf Grundlage der Biotoperfassung werden darin Aus-
sagen zur möglichen Betroffenheit besonders und streng geschützter Arten getroffen, 
die bei der Realisierung der Planung zu berücksichtigen sind. 
 
Die Behörden werden aufgefordert, im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung ihre An-
regungen mitzuteilen und sich zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
zu äußern sowie ihnen dazu vorliegende umweltrelevante Unterlagen und Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Begründung nebst Umweltbericht wird ergänzt, bevor weitere Verfahrensschritte 
eingeleitet werden. 
 
 
 
 
Gemeinde Schmedeswurth, ___.___.____ _______________________________ 
                        (Bürgermeister) 

Abbildung 11: Ausschnitt aus dem  
Themenportal SH, Biotope der Biotopkartie-
rung mit Markierung des Plangebiets 


